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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2024/2025 an der Rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg als Disserta-
tionsschrift angenommen. Literatur und Rechtsprechung wurden bis Juli 2024 
berücksichtigt.

Mein vorderster Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. Jens-Peter Schneider 
für die hervorragende Betreuung dieser Arbeit durch Engagement, Zuspruch, 
konstruktive Kritik und in den richtigen Momenten den Hinweis, den Blick zu 
weiten und noch einen Schritt weiterzudenken. Prof. Dr. Friedrich Schoch danke 
ich sehr für die ausgesprochen zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die 
anregenden Hinweise. Prof. Dr. Frank Brettschneider danke ich für die Anregun-
gen und Einschätzungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung und Digitalisierung aus 
kommunikationswissenschaftlicher Perspektive. Der Studienstiftung des deut-
schen Volkes bin ich für die Förderung dieser Arbeit durch ein Promotionsstipen-
dium sehr verbunden. Mein Dank gilt weiterhin den Herausgebern Prof. Dr. 
Wolfgang Kahl, Prof. Dr. Jens-Peter Schneider und Prof. Dr. Ferdinand Wollen-
schläger für die Aufnahme in die Reihe Beiträge zum Verwaltungsrecht.

Besonderer Dank gilt meinen Doktorschwestern und Freundinnen Dr. Emma 
Sammet, Dr. Franka Enderlein und Hoa Vuong für unseren stetigen Austausch, 
kluge Kritik und Anregungen sowie das gegenseitige Empowerment. Ohne euch 
wäre das Verfassen dieser Arbeit nicht gleichermaßen gelungen und hätte nicht 
so viel Spaß gemacht!

Meinen Lehrstuhlkolleginnen und -kollegen des Instituts für Medien- und In-
formationsrecht danke ich für den fruchtbaren Austausch, das Korrekturlesen 
und die stetig gute Atmosphäre in der ganzen Promotionszeit.

Mein Dank gilt darüber hinaus den Personen, deren Unterstützung weit über 
diese Arbeit hinausgeht: Meiner Familie. Meiner Mutter Ariane, meiner Tante 
Simone und meinem Vater Bernd danke ich für alles, was sie mir alles ermöglicht 
haben, für den stetigen Glauben in das Gelingen meiner Projekte und die gele-
gentliche Erinnerung daran, dass der schönste Teil meines Berufswegs nicht der 
erfolgreiche Abschluss von Meilensteinen, sondern die fortwährende Begeiste-
rung und die Freude an der Materie ist. Schließlich danke ich von Herzen mei-
nem Partner Oussama Laib für die beständige Unterstützung für mich und diese 
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Arbeit, neue Perspektiven, Ermutigung und auch die bei einem solchen Lang-
zeitprojekt so wichtige Abwechselung – merci!

Strasbourg, den 15.02.2025 Juliane Rausch
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Teil  1

Einleitung

§  1 Einführung

A. Öffentlichkeitsbeteiligung zwischen Beschleunigung, Akzeptanz  
und Digitalisierung

Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Planung von Infrastruktur ist seit jeher 
Gegenstand vielfältiger Debatten, die sich zumeist auf die Beschleunigung der 
Verfahren und die Akzeptanzgenerierung für das Vorhaben beziehen. Die Ver-
wirklichung dieser Ziele gelingt nach wie vor nur in Teilen.1 Bürger*innenpro-
teste gehören mittlerweile genauso standardmäßig zu Planungsvorhaben wie 
dabei auftretende Verzögerungen. Dabei machen gleichzeitig die Problematik 
des Klimawandels und der damit einhergehende dringende Ausbaubedarf der für 
die Verkehrs- und Energiewende wesentlichen Infrastrukturen die Notwendig-
keit zügiger und funktionsgerechter Verfahren immer deutlicher.2 

Neue digitale Instrumente und Formate besitzen das Potenzial, diese Heraus-
forderungen zu adressieren.3 Mithilfe digitaler Instrumente könnte sowohl die 
Beteiligung qualitativ erheblich verbessert als auch der Personaldruck in den 
zuständigen Behörden deutlich gemildert werden. Digitale Potenziale wohnen 
dem Einsatz digitaler Medien aber nicht von selbst inne, sie müssen durch ad-

1 S. nur Ziekow/Bauer/Hamann/Porth/Scharpf/Vallée Optimierung der Anhörungsverfah-
ren, S.  339 ff.; Hofmann ZG 2023, 389 (392); Stracke Öffentlichkeitsbeteiligung im Übertra-
gungsnetzausbau, S.  154 ff.; Appel NVwZ 2012, 1361 (1364 f.).

2 Vgl. statt vieler BMWK Ein Stromnetz für die Energiewende; Balser Deutschland braucht 
viel mehr Strom, Süddeutsche Zeitung, 13.07.2021; J.-P. Schneider in: Fehling/Grewlich 
(Hrsg.), Festschrift Bullinger, S.  69 (70).

3 Sangenstedt ZUR 2023, 579 (579); Guckelberger VVDStRL 78 (2019), 235 (238); Et-
scheid/Lucke/Stroh Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung, S.  18; BMVI Inno-
vationsforum  Planungsbeschleunigung,  S.  12;  Ziekow/Bauer/Hamann/Porth/Scharpf/Vallée 
Optimierung der Anhörungsverfahren, S.  208 f.
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äquate Formate realisiert und institutionalisiert werden.4 Hierbei kommt dem 
Recht eine Ermöglichungs- und Steuerungsfunktion zu.5 

Die COVID-19-Pandemie und das darauf reagierende gesetzgeberische Han-
deln sowie die sich daraus ergebenden veränderten Verfahrensstrukturen haben 
im Planfeststellungsverfahren zuletzt einen Digitalisierungsschub bewirkt.6 
Dennoch bleiben aber wesentliche Potenziale digitaler Öffentlichkeitsbeteili-
gung unausgeschöpft. Die relevanten Informationen müssen sich Bürger*innen 
viel zu oft mühsam aus riesigen PDF-Dokumenten auf verstreuten Behörden-
webseiten zusammensuchen, in Papierform abgegebene Einwendungen müssen 
von Behördenmitarbeiter*innen zur weiteren Verarbeitung in digitale Formate 
gebracht werden, auf Streamingmöglichkeiten im Erörterungstermin wartet man 
vergeblich – und hiermit seien nur einige Beispiele genannt. Dass dies nur in 
Ausnahmefällen auf rechtliche Gründe zurückgeht, wird diese Arbeit aufzeigen. 
Veränderte Verfahrensformate sind also möglich – die Entscheidung, ob eine ent-
sprechende Änderung erfolgen soll, ist somit eine politische. Umso mehr müssen 
rechtspolitische Handlungsspielräume und -bedarfe aufgezeigt werden, damit 
auch die Öffentlichkeitsbeteiligung zukunftstauglich gestaltet werden kann.

B. Untersuchungsgegenstand 

Untersuchungsgegenstand der Dissertation ist die Digitalisierung der formellen 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Planfeststellungsverfahren. Betrachtet wird dabei 
zum einen die digitale Durchführung tradierter, bislang analoger Verfahrensfor-
mate – also die Übersetzung von analog zu digital.7 Zum anderen befasst sich die 
Arbeit aber auch mit durch die Digitalisierung neu entstandenen digitalen For-
maten und den Möglichkeiten ihrer Integration in das Planfeststellungsverfah-
ren.8 

Es handelt sich um eine rechtsdogmatische Untersuchung, die aber gleichzei-
tig rechtspolitische Forderungen analysiert und eigene Vorschläge zur Fortent-
wicklung des Rechts formuliert.9 So soll mit dieser Arbeit im Ergebnis ein Bei-

4 Britz in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVR Bd.  II, 2.  Aufl., §  26 
Rn.  7, 11; Märker VM 12 (2006), 329 (330).

5 Denkhaus/Falkhofen in: Seckelmann (Hrsg.), Digitalisierte Verwaltung, Kap.  1 Rn.  67 ff.; 
s. auch Djeffal in: Mohabbat-Kar/Thapa/Parycek (Hrsg.), (Un)berechenbar?, S.  493 (503); vgl. 
zu den daraus folgenden Konsequenzen für die rechtswissenschaftliche Forschung auch Voß-
kuhle in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), GVR Bd.  I, 3.  Aufl., §  1 Rn.  14.

6 Wysk NVwZ 2020, 905 (910); Thomas/Jäger NZBau 2020, 623 (628); Ruge ZUR 2020, 
481 (487).

7  S. §  10 A.; §  11; §  12 A.; §  12 B.
8  S. §  10 B.; §  10 C.; §  12 C.; §  13.
9  Zur Methodik sogleich §  1 D.
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trag zu der Debatte um die Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der 
Infrastrukturplanung geleistet werden. 

Im Rahmen der Untersuchung werden verschiedene Ausgestaltungsvarianten 
aufgezeigt. Daher wird nicht lediglich ein einzelner Infrastrukturtyp in den Blick 
genommen, sondern es werden verschiedene, zum Teil hinsichtlich der Öffent-
lichkeitsbeteiligung unterschiedlich normierte Infrastrukturtypen untersucht.10 
So können gemeinsame Strukturen und Maßstäbe herausgearbeitet sowie ein 
Verständnis für komplexe Problemlagen, etwa die Frage des Regelungsstand-
orts,11 entwickelt werden. Der Fokus dieser Arbeit liegt aber auf den Infrastruk-
turen der Bahnanlagen, Energieleitungen und Straßen, da diese eine besonders 
hohe Praxisrelevanz aufweisen. 

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf die Außenbeziehungen 
der Verwaltung im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, nicht aber die Digita-
lisierung der Binnenvorgänge bzw. der innerbehördlichen Arbeitsweise. Gegen-
stand der Untersuchung ist das Verwaltungsverfahren und nicht das verwaltungs-
gerichtliche Verfahren. Zwischen diesen bestehen aber so relevante Wechselwir-
kungen, dass die Auswirkungen veränderter Verwaltungsverfahrensgestaltungen 
auf das gerichtliche Verfahren nicht vollständig ausgeblendet werden können. 
Auf sie wird daher punktuell Bezug genommen. Nicht behandelt werden kann 
aufgrund ihrer Spezifika die grenzüberschreitende Öffentlichkeitsbeteiligung.12 

C. Einordnung der Untersuchung in den Stand der Forschung

Die Digitalisierung der Verwaltung beschäftigt die deutsche Rechtswissenschaft 
seit Beginn der 2000er Jahre zunehmend intensiv. An grundlegenden Untersu-
chungen der rechtlichen Implikationen der Verwaltungsdigitalisierung insgesamt 
sind die Arbeiten von Martin Eifert im Jahr 200613, von Gabriele Britz im Jahr 
201214, von Mario Martini im Jahr 201715 sowie von Annette Guckelberger aus 
dem Jahr 201916 hervorzuheben. Diese breit angelegten Betrachtungen werden 

10 Nicht eingegangen wird wegen des zeitlich beschränkten Anwendungsbereichs auf die 
EU-NotfallVO, Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6.  Oktober 2022 über Notfallmaß-
nahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise.

11  S. hierzu §  6 und §  14 A. I.
12 S. zu dieser Sonnenwald Die grenzüberschreitende Beteiligung der Öffentlichkeit im 

Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung, S.  123 ff.;  zu  ihren Besonderheiten Wu Öffent-
lichkeitsbeteiligung an umweltrechtlichen Fachplanungen, S.  188 f.

13 S. Eifert Electronic Government.
14 S. Britz  in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle  (Hrsg.), GVR Bd.  II, 2.  Aufl., 

§  26.
15 S. Martini DÖV 2017, 443.
16 S. Guckelberger Öffentliche Verwaltung im Zeitalter der Digitalisierung.
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von einer angeregten wissenschaftlichen Debatte zu den Einzelaspekten der Ver-
waltungsdigitalisierung begleitet, zu nennen sind dabei insbesondere die Analy-
sen der Herausforderungen im föderalen Gefüge17 und der Möglichkeiten vor-
rangiger bzw. ausschließlich digitaler Verfahrensgestaltungen (sog. „Digital 
First“ bzw. „Digital Only“)18. Für viele Facetten der Verwaltungsdigitalisierung 
besteht insoweit bereits eine breite Forschungslage. 

Die genannten Untersuchungen konzentrieren sich indes auf Standardverwal-
tungsverfahren. Umfassende Untersuchungen zur Digitalisierung der Öffentlich-
keitsbeteiligung im Planfeststellungsverfahren sind bisher ausgeblieben.19 Die 
meisten Erkenntnisse gelten aber – wie die vorliegende Untersuchung zeigt – 
nicht ohne Weiteres für besondere Verwaltungsverfahren wie das Planfeststel-
lungsverfahren. Die Digitalisierung der Verfahrensschritte wirft zum Teil andere 
Rechtsfragen als diejenigen auf, die im Zuge der tradierten Durchführung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung bereits umfangreich untersucht wurden – wenngleich 
die allgemeinen Erkenntnisse dabei den Ausgangspunkt bilden.20

Im Zuge der COVID-19-Pandemie haben sich viele Autor*innen mit den Ins-
trumenten des PlanSiG und somit mit digitalen Verfahrensformaten in der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung befasst.21 Insbesondere die Evaluation des PlanSiG von 
Jan Ziekow, Torge Ziemer und Friederike Bickmann liefert wichtige Erkenntnis-
se zur Sachgerechtigkeit der digitalen Durchführungsformen in der Praxis und 
ihrer möglichen Fortentwicklung.22 Eine tiefgehende und öffentlichkeitsbeteili-
gungsspezifische  theoretische  Fundierung,  etwa  hinsichtlich  der  Zulässigkeit 

17 S. nur Wischmeyer in: Huber/Voßkuhle (Hrsg.), GG Bd.  III, Art.  91c; Starosta Der Portal-
verbund zwischen Bund und Ländern; Guckelberger VerwArch 111 (2020), 133; Schliesky/
Hoffmann DÖV 2018, 193; Martini/Wiesner ZG 2017, 193.

18 S. insbesondere Botta NVwZ 2022, 1247; Schulz RDi 2021, 377 (379).
19  Erste Ansätze in Richtung einer breiter angelegten Betrachtung finden sich bei Christof 

Sangenstedt ZUR 2023, 579, der schlaglichtartig relevante Rechtsprobleme der Digitalisierung 
von Öffentlichkeitsbeteiligung in UVP-pflichtigen Verfahren thematisiert. Andrea Edenharter 
hat einige Rechtsfragen der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens untersucht und 
damit wichtige Impulse geliefert, s. Edenharter VerwArch 111 (2020), 341. Sabrina Idecke-Lux 
hat in ihrer Dissertation aus dem Jahr 2000 die Digitalisierung des immissionsschutzrechtli-
chen Verfahrens betrachtet, Idecke-Lux Der Einsatz von multimedialen Dokumenten. Viele der 
dortigen Erkenntnisse beruhen aber auf tatsächlichen Gegebenheiten, die sich in den letzten 25 
Jahren erheblich verändert haben.

20 Der Forschungsstand zur Öffentlichkeitsbeteiligung selbst ist zwar mittlerweile so um-
fangreich, dass eine Zusammenfassung kaum noch möglich ist.

21 Z. B. Dammert/Brückner EnWZ 2022, 111; Kohls/Broschart NVwZ 2020, 1703; Wysk 
NVwZ 2020, 905; zur Verstetigung des PlanSiG durch das 5. VwVfG s. insbesondere Prell/
Altmiks NVwZ 2024, 105.

22 Ziekow/Ziemer/Bickmann Evaluation des Planungssicherstellungsgesetzes.
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rein digitaler Verfahrensformate, ist in der wissenschaftlichen Debatte aber bis-
lang nicht erfolgt. 

Die nachhaltige und sachgerechte Digitalisierung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung muss schließlich auch daraufhin untersucht werden, wie neue digitale In-
strumente in die Beteiligungsverfahren zu integrieren sein könnten. Dies gilt 
gerade vor dem Hintergrund, dass hierzu empirische Untersuchungen und Emp-
fehlungen der Nachbarwissenschaften, insbesondere der Kommunikations- und 
Sozialwissenschaften, vorliegen.23 Rechtswissenschaftliche Analysen, die dies-
bezügliche Handlungsoptionen ausloten, fehlen bislang.

Die vorliegende Arbeit setzt an diesen Forschungslücken an und soll so neben 
Erkenntnissen zur Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsbeteiligung auch zur 
Schärfung der Erkenntnisse der Verwaltungsdigitalisierung im Allgemeinen bei-
tragen.

D. Methodik

Ausgehend von dem formulierten Forschungsbedarf liegt der Schwerpunkt der 
vorliegenden Untersuchung auf den Gestaltungsmöglichkeiten mithilfe des 
Rechts.24 Methodisch angelehnt ist diese Arbeit daher an die Neue Verwaltungs-
rechtswissenschaft und somit an die steuerungstheoretische Perspektive auf das 
Recht.25 Hieraus folgt, dass ein wichtiges Augenmerk auf die Ziele einer digita-
len Öffentlichkeitsbeteiligung gelegt wird und danach zu fragen ist, ob und wie 
diese durch eine Gestaltung des Rechts zu erreichen sind. Diese Arbeit will somit 
Gestaltungsspielräume herausarbeiten und – wo solche bestehen – rechtspoliti-
schen Handlungsbedarf aufzeigen.26

Im Rahmen der Untersuchung werden Erkenntnisse der empirischen und qua-
litativen sozialwissenschaftlichen Forschung für die Analyse und Bewertung des 
geltenden Rechts und die Formulierung rechtspolitischer Empfehlungen ge-

23 S. nur  Spieker Bürgerbeteiligung mit Virtual Reality & Co;  Brettschneider/Müller in: 
Brettschneider (Hrsg.), Bau- und Infrastrukturprojekte; Sachs/Goraczek/Rinnerbauer/Schoß-
böck in: Leitner (Hrsg.), Digitale Bürgerbeteiligung; Thiel/Fröhlich/Sackl in: Leitner (Hrsg.), 
Digitale Bürgerbeteiligung; Brettschneider in: Glaab (Hrsg.), Politik mit Bürgern – Politik für 
Bürger.

24 Vgl. hierzu Fehling in: Burgi (Hrsg.), Zur Lage der Verwaltungswissenschaft, S.  65 (70).
25 S. Voßkuhle in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), GVR Bd.  I, 3.  Aufl., §  1 Rn.  17 ff.; Eifert 

VVDStRL 67 (2008), 286 (325).
26 Zur Markierung rechtspolitischen Handlungsbedarfs als Ziel einer steuerungswissen-

schaftlichen Betrachtung Eifert VVDStRL 67 (2008), 286 (311 ff.); Voßkuhle in: Voßkuhle/ 
Eifert/Möllers  (Hrsg.), GVR Bd.  I, 3.  Aufl., §  1 Rn.  24;  s. auch Möllers in: Voßkuhle/Eifert/
Möllers (Hrsg.), GVR Bd.  I, 3.  Aufl., §  2 Rn.  6, zum Aufzeigen der rechtlichen Grenzen und 
Freiräume des Verwaltungshandelns als Aufgabe der Rechtswissenschaftler*innen.
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nutzt.27 Der effektive Einsatz rechtlicher Instrumente „fordert ein Verständnis 
ihrer empirischen und normativen Prämissen“.28 Für diese Erkenntnisse, die die 
Rechtswissenschaft mit den ihr eigenen Methoden nicht gewinnen kann, ist sie 
auf die Nachbarwissenschaften angewiesen.29 Bei der Analyse nachbarwissen-
schaftlicher Erkenntnisse müssen vor dem Hintergrund der Disziplinfremdheit 
Selektions- und Interpretationsprozesse offengelegt werden.30 Die vorliegende 
Arbeit orientiert sich hierfür an den methodischen Grundprinzipien für den nach-
barwissenschaftlichen Wissenstransfer.31 

E. Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in sechs Teile. Im Anschluss an die Einführung (Teil  1) 
werden in Teil  2 die Grundlagen für die Analyse gelegt. Dazu werden nach einem 
kurzen Überblick über die Strukturen und grundlegenden rechtlichen Regelun-
gen der Öffentlichkeitsbeteiligung im Planfeststellungsverfahren die mit dem 
Einsatz digitaler Formate in der Öffentlichkeitsbeteiligung verfolgten Steue-
rungsziele herausgearbeitet. 
Teil  3 beschäftigt sich mit den abstrakten Begrenzungen digitaler Öffentlich-

keitsbeteiligung durch höherrangiges Recht. 
In Teil  4 werden die historischen Entwicklungen bezüglich des Einsatzes von 

Digitalanwendungen in der Öffentlichkeitsbeteiligung des Planfeststellungsver-
fahrens und die insoweit relevanten Rechtsakte untersucht und kontextualisiert. 
Anschließend  folgt  in  Teil  5  die Analyse  der  Einbeziehung  und  Einbezie-

hungsmöglichkeiten digitaler Elemente in die einzelnen Verfahrensschritte der 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Untersuchte Verfahrensformate sind hierbei: Die di-
gitale Bekanntmachung und Auslegung (§  10 A.), der Einsatz von Chatbots  in 

27 S. zur Notwendigkeit einer sozialwissenschaftlich informierten Rechtswissenschaft Hoff-
mann-Riem in: Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht. Beiheft 2 zu Die Verwaltung 1999, 
S.  83 (84, 92, 100).

28 Hoffmann-Riem in: Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht. Beiheft 2 zu Die Verwal-
tung 1999, S.  83 (90, 101); s. auch Voßkuhle in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), GVR Bd.  I, 
3.  Aufl., §  1 Rn.  29; Eifert VVDStRL 67 (2008), 286 (308).

29 Hoffmann-Riem in: Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht. Beiheft 2 zu Die Verwal-
tung  1999,  S.  83  (97); Trute in: Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht. Beiheft 2 zu Die 
Verwaltung 1999, S.  9 (12 f.); Eifert VVDStRL 67 (2008), 286 (296 m. Fn.  44).

30 Voßkuhle in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), GVR Bd.  I, 3.  Aufl., §  1 Rn.  31.
31 Hierzu gehören nach Voßkuhle insbesondere Methodentransparenz, Methodenehrlich-

keit, die Begründungsbedürftigkeit jedes Theorie- und Begriffstransfers und das Aufzeigen 
unterschiedlicher Verwendungshorizonte, Voßkuhle in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), GVR 
Bd.  I, 3.  Aufl., §  1 Rn.  39; zu den Herausforderungen nachbarwissenschaftlichen Wissenstrans-
fers auch Vesting in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden der Verwaltungs-
rechtswissenschaft, S.  253 (280).
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der  Öffentlichkeitsbeteiligung  (§  10  B.),  die  Integration  von Visualisierungen 
(§  10  C.),  die  digitale  Einwendungserhebung  (§  11),  die  digitale  Bekanntma-
chung des Erörterungstermins (§  12 A.), die Ersetzung des Erörterungstermins 
durch digitale Formate (§  12 B.), die digitale Bereitstellung weiterer Informatio-
nen (§  12 C. II.), der Einsatz von Livestreams im Erörterungstermin (§  12 C. III.) 
sowie schließlich die Möglichkeit der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung über  föderal einheitliche Portallösungen (§  13). Hierbei wird  jeweils der 
Anpassungsbedarf des geltenden Rechts herausgearbeitet. 
In Teil  6 wird  eine Zusammenfassung  und Einordnung  der  in  der Untersu-

chung wiederholt aufgetretenen Problemkreise sowie eine Gesamtsynopse der 
vorgeschlagenen Gesetzesänderungen angeboten. Anschließend wird im Aus-
blick insbesondere auf die Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse auf die 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen anderer Planungs- und Verwaltungsver-
fahren eingegangen.





Teil  2

Öffentlichkeitsbeteiligung  
im Planfeststellungsverfahren

In diesem Abschnitt wird die grundlegende Verfahrensstruktur der Öffentlich-
keitsbeteiligung des Planfeststellungsverfahrens dargelegt. Dies ist das Grund-
gerüst, in dem Veränderungsprozesse bislang stattgefunden haben. So innovativ 
Digitalisierung auch sein kann – bei realistischer Betrachtung werden auch die 
Digitalisierungsprozesse inkrementell verlaufen und den vorgegebenen Pfad-
abhängigkeiten folgen.1 Um den Nutzen einer Digitalisierung herauszuarbeiten, 
ist ein Verständnis der Verwaltungsabläufe, ihrer Prozesshaftigkeit und der recht-
lich vorgegebenen Struktur unabdingbar.2 Dazu wird zunächst in §  2 die recht-
lich normierte Grundstruktur der formalisierten Öffentlichkeitsbeteiligung des 
Planfeststellungsverfahrens dargestellt. In §  3 werden die Funktionen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung in den Blick genommen. Sofern die Ziele aus höherrangi-
gem Recht folgen, statuieren sie teilweise auch rechtliche Mindestanforderun-
gen, die bei einer Digitalisierung zu beachten sind. 

Hinsichtlich der Digitalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung ergeben sich 
spezifische Zielsetzungen, die auf den allgemeinen Zielen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung aufbauen, sich in diesen aber nicht erschöpfen (§  4). Die Ziele der Di-
gitalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung sind Maßstab für eine Beurteilung 
der Sachgerechtigkeit geltender Regelungen und künftiger Veränderungen und 
entsprechend von erheblicher Relevanz. 

1 Vgl. Guckelberger Öffentliche Verwaltung im Zeitalter der Digitalisierung, Rn.  729, die 
herausstellt, dass der Gesetzgeber im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung eher mit „kleinen, 
aber sicheren Schritten“ denn mit „große[n] Reformvorhaben“ vorgeht; speziell zum Planfest-
stellungsverfahren s. Wulfhorst DÖV 2011, 581 (583). Dies steht indes weder (punktuellen) 
innovativen Digitalformaten noch Paradigmenwechseln im Sinne einer Neubetrachtung des 
Ausgleichs der konfligierenden Zielrichtungen entgegen, s. §§  10–13.

2 Britz in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), GVR Bd.  II, 2.  Aufl., §  26 
Rn.  11.
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§  2 Grundlagen und Ablauf der formellen 
Öffentlichkeitsbeteiligung

Das Planfeststellungsverfahren ist ein einheitliches Verwaltungs- und Planungs-
verfahren, das der Vorbereitung des Planfeststellungsbeschlusses dient.3 Mit 
dem Planfeststellungsbeschluss wird über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit 
eines Vorhabens und seiner Ausführung entschieden (§  75 Abs.  1 S.  1 VwVfG).4 
Die planfeststellungspflichtigen Vorhaben kennzeichnet, dass sie eine Vielzahl 

gegenläufiger öffentlicher und privater Belange berühren, über die im Planfest-
stellungsverfahren einheitlich entschieden wird (A.). Manche mit der Planfest-
stellung zusammenhängenden Fragen werden dabei auf vorausgehenden Pla-
nungsstufen bereits (rechtsverbindlich) geklärt (B.). Vor dem Hintergrund dieser 
Komplexität und Bedeutung sind das Planfeststellungsverfahren und die dortige 
Öffentlichkeitsbeteiligung stark formalisiert (C.–D.) und ist der Planfeststel-
lungsbeschluss über das Verfahrensfehlerregime besonders abgesichert (E.).5

A. Das Planfeststellungsverfahren als mehrpoliges 
Konfliktlösungsverfahren

Mit der Zulassung planfeststellungspflichtiger Vorhaben gehen vielfältige Inter-
essenkonflikte einher.6 Denn zum einen handelt es sich regelmäßig um überört-
liche Infrastruktureinrichtungen, die daher gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
entfalten, etwa, weil sie die Energieversorgung sichern oder für den Verkehr er-
forderliche Verbindungen ermöglichen.7 Außerdem werden mit planfeststel-
lungspflichtigen Vorhaben nicht selten Arbeitsplätze geschaffen.8 Auf der ande-
ren Seite haben sie sowohl in ihrer Errichtung als auch in ihrem Betrieb erhebli-
che Auswirkungen auf Anwohner*innen und Umwelt.9 

3 Neumann/Külpmann in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG, §  72 Rn.  48; Kupfer/Weiß 
in: Schoch/Schneider (Hrsg.), VwVfG, Vorb. §  72 Rn.  31 ff.

4 Neumann/Külpmann  in: Stelkens/Bonk/Sachs  (Hrsg.), VwVfG, §  74 Rn.  18;  zur  jeden-
falls für Verfahrensregelungen unerheblichen Unterscheidung zwischen privatnützigen und 
gemeinnützigen Planfeststellungen s. Neumann/Külpmann in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), 
VwVfG, §  72 Rn.  28 ff.

5 S. J.-P. Schneider in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), GVR Bd.  II, 3.  Aufl., §  28 Rn.  127.
6 Kupfer/Weiß in: Schoch/Schneider (Hrsg.), VwVfG, Vorb. §  72 Rn.  9; Neumann/Külpma-

nn in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG, §  72 Rn.  5; Ziekow VwVfG, §  72 Rn.  3; Durner 
Konflikte räumlicher Planungen, S.  53.

7 Kupfer/Weiß in: Schoch/Schneider (Hrsg.), VwVfG, Vorb. §  72 Rn.  9.
8 Kupfer/Weiß in: Schoch/Schneider (Hrsg.), VwVfG, Vorb. §  72 Rn.  9; Fischer/Geiger in: 

Ziekow (Hrsg.), Handbuch des Fachplanungsrechts, §  3 Rn.  194.
9 Kupfer/Weiß in: Schoch/Schneider (Hrsg.), VwVfG, Vorb. §  72 Rn.  9; Durner Konflikte 
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